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1.1. Produktidentifikator 

CeTeClean Micro 

UFI: 

 
 

 
UCYC-U2MR-Q9CX-EP0X 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Flüssiges Scheuermittel 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firmenname: CT Chemie GmbH 

Strasse: Gewerbestrasse 3 

Ort: 3423 Ersigen 

Telefon: 

E-Mail: 

Internet: 

034 448 10 10 

info@ct-chemie.ch  

www.ct-chemie.ch 

 

 

  

1.4. Notrufnummer: 145 (24h), Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, 8032 Zürich, Telefon: 044 251 66 66
 

 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Eye Irrit. 2; H319 

 
Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Signalwort: Achtung 

Piktogramme: 

             
Gefahrenhinweise 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

Sicherheitshinweise 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 

EUH208 Enthält Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen 

hervorrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII. 
 

 
   ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen   

   ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren   

   ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens   
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3.2. Gemische 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

CAS-Nr. Stoffname Anteil 

 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  

 Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)  
127036-24-2 Fettalkoholpolyglycolether 1 - < 5 % 

 603-182-5    
 Eye Dam. 1; H318  
97489-15-1 Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze 1 - < 5 % 

 307-055-2  01-2119489924-20  
 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412  
52-51-7 Bronopol < 0,1 % 

 200-143-0 603-085-00-8   
 Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1; H312 H302 

H315 H318 H335 H400 
 

26530-20-1 Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on < 0,0015 % 

 247-761-7 613-112-00-5   

 Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 
 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE 

CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Anteil 

 Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE  
127036-24-2 603-182-5 Fettalkoholpolyglycolether 1 - < 5 % 

 oral:  LD50 = > 2000 mg/kg  
97489-15-1 307-055-2 Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze 1 - < 5 % 

 dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = >2000 mg/kg   Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100    Eye 

Dam. 1; H318: >= 15 - 100    Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15 
 

52-51-7 200-143-0 Bronopol < 0,1 % 

 dermal:  ATE = 1100 mg/kg; oral:  ATE = 500 mg/kg   Aquatic Acute 1; H400: M=10  
26530-20-1 247-761-7 Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on < 0,0015 % 

 inhalativ:  ATE  0,27 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  ATE  311 mg/kg; oral:  ATE  125 mg/kg 

Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 

Aquatic Acute 1; H400: M=100 

Aquatic Chronic 1; H410: M=100 

 

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe (Citral), Konservierungsmittel 

(2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, OCTYLISOTHIAZOLINONE). 
 

 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen 

Nach Einatmen 

Für Frischluft sorgen. 

Nach Hautkontakt 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

Nach Augenkontakt 

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 

   ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen   
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Nach Verschlucken 

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 

KEIN Erbrechen herbeiführen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Es liegen keine Informationen vor. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatische Behandlung. 
 

 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 

Wassersprühstrahl 

alkoholbeständiger Schaum. 

Kohlendioxid (CO2) 

Löschpulver 

Ungeeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Bei Verbrennung starke Russentwicklung. 

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Russ. Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. 

Geeigneten Atemschutz verwenden. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

Zusätzliche Hinweise 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 

 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Hinweise 

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

6.2. Umweltschutzmassnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Für Rückhaltung 

Es liegen keine Informationen vor. 

Weitere Angaben 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) 

aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Entsorgung: siehe Abschnitt 13 
 

 

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

   ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung   

    ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung   

    ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung   
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Nicht mischen mit anderen Chemikalien. 

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen halten. 

Zusammenlagerungshinweise 

Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. 

Lagertemperatur von °C 5 bis °C 25 

Lagerklasse nach TRGS 510: 
 

7.3. Spezifische  Endanwendungen 

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK 

zuzuordnen sind) 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 
 

 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 
 

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m³ F/m³ Spitzenbe- 

grenzungsfaktor 

Art 

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on  0,05 E  2(I)  

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz 

Geeigneter Augenschutz: Staubschutzbrille/Gesichtsschutzschild DIN EN 166 

Handschutz 

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Hinweise des Herstellers beachten. 

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen 

inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. 

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) (EN 374) 

Durchbruchszeit: >480 min 

NBR 0,35 mm. 

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. 

Körperschutz 

Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. (Naturfaser (z.B. Baumwolle) / hitzebeständige Synthetikfaser) 

Atemschutz 

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung. 

Geeignetes Atemschutzgerät benutzen. 
 

 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand: viskos 

   ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften   

   ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen   



Sicherheitsdatenblatt 

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

CeTeClean Micro 

Materialnummer: 2520 Überarbeitet am: 19.02.2024 Seite 5 von 9 

Revisions-Nr.: 1,06 - Ersetzt die Version: 1,05 D - de Druckdatum: 20.02.2024 

 

 

Farbe: weiss 

Geruch: 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 

Siedepunkt oder Siedebeginn 

und Siedebereich: 

charakteristisch  
nicht bestimmt 

> 100 °C 

Flammpunkt: nicht anwendbar 

pH-Wert (bei 20 °C): 8 - 9 

Dichte (bei 20 °C): 1,42 - 1,45 g/cm³ 

9.2. Sonstige Angaben 

Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen 

Festkörpergehalt: nicht bestimmt 

Sublimationstemperatur: nicht bestimmt 

Erweichungspunkt: nicht bestimmt 

Pourpoint: 

Dynamische 

Viskosität: (bei 23 °C) 

nicht bestimmt 

700-800 mPa·s 

 

 
 

10.1. Reaktivität 

Bei bestimmungsgemässer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Es liegen keine Informationen vor. 

10.6. Gefährliche  Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ATEmix berechnet 

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l 

   ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben   

   ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität   
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CAS-Nr. Bezeichnung 

 Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode 

127036-24-2 Fettalkoholpolyglycolether 

 oral LD50 

mg/kg 

> 2000 Ratte   

97489-15-1 Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze 

 oral LD50 

mg/kg 

>2000 Ratte männlich, 

weiblich 

  

 dermal LD50 

mg/kg 

>2000 Maus weiblich   

52-51-7 Bronopol 

 oral ATE 

mg/kg 

500    

 dermal ATE 

mg/kg 

1100    

26530-20-1 Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 

 oral ATE  125 mg/kg    

 dermal ATE  311 mg/kg    
 inhalativ Staub/Nebel ATE  0,27 mg/l    

 

Reiz- und Ätzwirkung 

Verursacht schwere Augenreizung. 

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Sensibilisierende Wirkungen 

Enthält Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche  Eigenschaften 

Es liegen keine Informationen vor. 
 

 

12.1. Toxizität 
 

CAS-Nr. Bezeichnung 

 Aquatische Toxizität Dosis [h] | [d] Spezies Quelle Methode 

97489-15-1 Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze 

 Akute Fischtoxizität LC50 5,5 mg/l 96 h Leuciscus idus 

melanotus 

  

 Akute Algentoxizität ErC50 

mg/l 

>100 72 h Desmodesmus 

subspicatus 

  

 Akute 

Crustaceatoxizität 

EC50 7,2 mg/l 48 h Daphnia magna   

   ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben   



Sicherheitsdatenblatt 

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

CeTeClean Micro 

Materialnummer: 2520 Überarbeitet am: 19.02.2024 Seite 7 von 9 

Revisions-Nr.: 1,06 - Ersetzt die Version: 1,05 D - de Druckdatum: 20.02.2024 

 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 

der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. 

CAS-Nr. Bezeichnung 

 Methode Wert d Quelle 

 Bewertung 

127036-24-2 Fettalkoholpolyglycolether 

 OECD 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A > 90 28  

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential. 

12.4. Mobilität im Boden 

Das Produkt wurde nicht geprüft. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII. 

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII. 

12.6. Endokrinschädliche  Eigenschaften 

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 
 

 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen zur Entsorgung 

Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften. 

Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. 

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt 

070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g. 

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung 

150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschliesslich getrennt gesammelter 

kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
 

 
 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2. Ordnungsgemässe   

UN-Versandbezeichnung: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Binnenschiffstransport  (ADN) 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2. Ordnungsgemässe   

UN-Versandbezeichnung: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

   ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport   

   ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung   
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Seeschiffstransport (IMDG) 

14.1.UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2.Ordnungsgemässe   

UN-Versandbezeichnung: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3.Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4.Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1.UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2.Ordnungsgemässe   

UN-Versandbezeichnung: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3.Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4.Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.5.Umweltgefahren 

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein 

14.6.Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.7.Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten 

nicht anwendbar 
 

 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII): 

Eintrag 3, Eintrag 75 

Angaben zur SEVESO III-

Richtlinie 2012/18/EU: 

Nationale Vorschriften 

Beschäftigungsbeschränkung: 

 
Wassergefährdungsklasse: 

Status: 

Zusätzliche Hinweise 

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 
 
 
 

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 

22 JArbSchG). 

1 - schwach wassergefährdend 

Einstufung von Gemischen gemäss Anlage 1, Nr. 5 AwSV 

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
 

 

Änderungen 

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,3,9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben   

   ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften   
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Abkürzungen und Akronyme 

Acute Tox: Akute Toxizität 

Skin Irrit: Hautreizung 

Skin Corr: Ätzwirkung auf die Haut 

Eye Dam: Schwere 

Augenschädigung Eye Irrit: 

Augenreizung 

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut 

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) 

Aquatic Acute: Akut gewässergefährdend 

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend 

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP] 

 
 
 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H311 Giftig bei Hautkontakt. 

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

EUH208 Enthält Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen. 

Weitere Angaben 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 

Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 

Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 

vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 

neue Material übertragen werden. 
 

 

 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.) 

Einstufung Einstufungsverfahren 

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren 

 


